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Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und
Zahlungsbedingungen ITgroup

1. Zustandekommen und Inhalt des Vertrages
1.1
Allen Vertragsabschlüssen mit uns liegen die nachfolgenden 
Bedingungen zu Grunde. Sie werden vom Auftraggeber mit Auf-
tragserteilung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der 
Geschäftsverbindung.
Abweichende Einkaufsbedingungen des Auftraggebers gelten nur
mit unserer schriftlichen Zustimmung.
1.2
Unsere Angebote sind freibleibend. An den erteilten Auftrag ist 
der Auftraggeber 4 Wochen gebunden. Der Vertrag kommt erst 
mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und entsprechend 
deren Inhalt oder durch Lieferung bzw. Leistung zustande. Wir 
sind berechtigt, zur Vertragserfüllung Dritte heranzuziehen.
1.3
Abbildungen und Angaben über den Vertragsgegenstand in beim 
Vertragsabschluss gültigen Katalogen, Prospekten und sonstigen
Unterlagen sind nur annähernd maßgebend und keine zugesi-
cherten Eigenschaften. Wir behalten uns Konstruktions- und 
Formänderungen des Vertragsgegenstands während der Liefer-
zeit vor, sofern der Vertragsgegenstand und dessen Aussehen 
dadurch für den Auftraggeber keine unzumutbaren Änderungen 
erfährt. Alle Mengen-, Maß-, Farb- und Gewichtsangaben verste-
hen sich unter den handelsüblichen Toleranzen.
1.4
Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auf diese 
Erfordernis kann nicht verzichtet werden.

2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.1
Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, 
werden zu den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise 
(Tagespreis) berechnet, zzgl. Verpackungs- und Versandkosten 
sowie Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.
2.2
Wir berechnen die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die
auf den zu dieser Zeit gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten 
zwischen Vertragsabschluss und der vereinbarten Lieferzeit sich 
diese Kostenfaktoren (insbesondere Material, Löhne, Energie, 
Fracht, Abgaben usw.) ändern, so sind wir berechtigt, eine ent-
sprechende Preisänderung vorzunehmen. Ist der Besteller nicht 
Kaufmann bzw. gehört der Vertrag nicht zum Betrieb seines 
Gewerbes, gilt dies nur, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
vereinbarter Lieferzeit mehr als 4 Monate liegen.
2.3
Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tage netto ohne Abzug.
2.4
Wechsel und Schecks gelten erst mit Einlösung als Zahlung. 
Wechselzahlungen müssen vorher schriftlich vereinbart werden. 
Diskont- und sonstige Wechselkosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.
2.5
Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen oder nicht rechtskräftig 
festgestellten Gegenanspüchen ist nicht statthaft. Die Zurückbe-
haltung von Zahlungen durch den Auftraggeber wegen Gegen-
ansprüchen aus anderen Vertragsverhältnissen ist ausgeschlos-
sen.

3. Zahlungsverzug, Vermögensverschlechterung, Stundung
3.1
Gerät der Auftraggeber mit einer Zahlung in Verzug oder erhalten
wir über seine Zahlungsfähigkeit bzw. Vermögenslage eine unbe-
friedigende Auskunft, so können wir bezüglich laufender Aufträge
die Weiterarbeit bis zur vollen Vorauszahlung oder entsprechen-
den Sicherheitsleistung einstellen. Wird diese Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung innerhalb angemessener Frist nicht 
erbracht, sind wir berechtigt, den Vertrag zu kündigen und dem 
Auftraggeber die bisher entstandenen Kosten, einschließlich 
entgangenem Gewinn, in Rechnung zu stellen.

3.2
Ist Teilzahlung vereinbart, so wird der gesamte Restbetrag zur 
sofortigen Zahlung fällig, sobald der Auftraggeber mit 2 Raten 
ganz oder teilweise im Verzug ist.
3.3
Bei verspäteter Zahlung oder Stundung sind wir vorbehaltlich der 
Geltendmachung eines größeren tatsächlichen Verzugsschadens
berechtigt, gemäß den gesetzlichen Regelungen Zinsen von 
derzeit  8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. 
Ebenfalls wird eine Mahnkostenpauschale in Höhe von € 40.--  
erhoben.

4. Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung
4.1
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen 
Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung, insbesondere auch bis zur Einlösung sämtlicher in 
Zahlung gegebener Wechsel. Dies gilt auch im Fall der Verarbei-
tung unserer Ware, die immer für uns als Hersteller erfolgt. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung mit anderen Waren 
steht uns Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unse-
rer Waren zu diesen anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung zu.
4.2
Der Besteller darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr, und nur solange er nicht in Zahlungsverzug 
ist, veräußern. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware
(z. B. Sicherungsübereignung, Verpfändung) ist er nicht berech-
tigt. Kaufpreis oder Werklohnforderungen des Bestellers aus der 
Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware, werden bereits jetzt 
in Höhe unserer Rechnungswerte bis zum Ausgleich aller unserer
Forderungen einschließlich Wechsel an uns abgetreten. Der 
Besteller ist widerruflich berechtigt, diese Forderungen einzuzie-
hen.
4.3
Bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, im Fall 
unbefriedigender Auskunft über die Zahlungsfähigkeit bzw. Ver-
mögenslage des Bestellers, oder wenn Zwangsvollstreckungen 
oder Wechselproteste gegen ihn vorkommen, sind wir befugt, die 
Vorbehaltsware an uns zu nehmen. Der Besteller ist zur Heraus-
gabe verpflichtet. Sämtliche Kosten der Rücknahme und Verwer-
tung der Ware trägt der Besteller.

5. Lieferzeit
5.1
Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch 
nicht vor der vollständigen Beibringung der vom Auftraggeber 
bereitzustellenden Unterlagen sowie nicht vor Eingang der ver-
einbarten Anzahlung. Ist Individual-Software Vertragsgegen-
stand, so gilt dies insbesondere auch für die vom Auftraggeber 
für die Systemanalyse und Programmierung beizubringenden 
Unterlagen und Informationen.
5.2
Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn wir bis zu ihrem Ablauf Ver-
sandauftrag erteilt oder dem Auftraggeber die Versandbereit-
schaft mitgeteilt haben.
5.3
Nachträgliche Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Auf-
traggebers verlängern die Lieferzeit angemessen.
5.4
Eine angemessene Lieferzeitverlängerung tritt auch ein bei Ar-
beitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei 
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres 
Willens liegen. Treten die genannten Umstände bei unseren Lie-
feranten ein, so führt dies ebenfalls zu einer entsprechenden 
Lieferzeitverlängerung.
Die vorbezeichneten Hindernisse sind auch dann von uns nicht 
zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden 
Verzugs eintreten.
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6. Liefer- und Leistungsverzug, Unmöglichkeit
6.1
Liegt eine von uns verschuldete Liefer- oder Leistungsverzögerung
vor, kann der Auftraggeber uns schriftlich eine angemessene 
Nachfrist setzen, mit dem Hinweis, dass er die Abnahme des Ver-
tragsgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglo-
sem Ablauf der Nachfrist ist der Auftraggeber berechtigt, durch 
schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder Schadener-
satz wegen Nichterfüllung, beschränkt auf den bei Vertragsab-
schluss voraussehbaren Schaden, höchstens aber 5 % des Werts 
des Auftragsteils, der nicht erfüllt wurde, zu verlangen, es sei denn,
dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von uns vorliegt.
6.2
Sofern bei Auftragserteilung vereinbart, kann der Auftraggeber im 
Fall der verspäteten Lieferung oder Leistung höchstens 5 % vom 
Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung bzw. Leistung, der 
infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß 
benutzt werden kann, als Verzugsentschädigung fordern.

Ausgeschlossen sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit von uns vorliegt, alle weitergehenden Ansprüche des Auftrag-
gebers einschließlich Schadenersatzansprüche aus entgangenem 
Gewinn und Folgeschäden.
6.3
Die Ziffern 6.1 und 6.2 gelten entsprechend im Fall einer von uns 
zu vertretenden Unmöglichkeit der Lieferung bzw. Leistung.
6.4
Kommt es zu einem Lieferverzug aufgrund von Exportkontroll-
maßnahmen in der EU, können keine Schadenersatzansprüche 
geltend gemacht werden. Dasselbe gilt, wenn die Lieferung durch 
hierfür zuständige Behörden untersagt wurde.

7. Lieferung, Gefahrübergang, Fracht, Verpackung, 
Entsorgung
7.1
Der Versand erfolgt unfrei. Haben wir die Frachtkosten übernom-
men, so steht es uns frei, entweder frachtfrei zu liefern oder nach 
dem Vertrag vorgesehene Fracht zu vergüten. Die verauslagten 
Kosten können wir dem Auftraggeber effektiv oder pauschal in 
Rechnung stellen. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Auftragge-
bers den Vertragsgegenstand gegen Transportschäden zu versi-
chern. Mehrkosten bei vom Besteller gewünschten Eilgut-, Ex-
press-, Luftfrachtversand oder solche, die durch besondere Be-
schaffenheit des Gutes entstehen, gehen in jedem Fall zu Lasten 
des Bestellers. Dasselbe gilt für Mehrfrachten zu entfernteren Sta-
tionen als im Vertrag vorgesehen. Gewünschte, oder von uns für 
erforderlich gehaltene Verpackung (z. B. Pappkartons oder Kisten) 
wird als Selbstkosten in Rechnung gestellt und nicht zurückgenom-
men.
Für Collico-Kisten und Bahnbehälter wird eine Miete in Anrechnung
gebracht. Leere Collico-Kisten sind frachtfrei mit Rücksendeschein 
zurückzuliefern.
Sonderverpackungen (Behälter usw.) werden leihweise zur Verfü-
gung gestellt und sind innerhalb von drei Wochen frachtfrei zurück-
zusenden.
7.2
Teillieferungen und Teilleistungen durch uns sind zulässig.
7.3
Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung des Vertragsge-
genstandes auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn
wir Anfuhr und Aufstellung übernommen haben. Die Wahl des 
Versandweges und des Beförderungsmittels erfolgt, sofern vom 
Besteller keine Versandvorschriften gegeben worden sind, nach 
unserem besten Ermessen und ohne Gewähr für die billigste 
Verfrachtung.
Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Bestel-
ler die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungs-
gemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn 
sich ein Mangel zeigt, dem Lieferer unverzüglich Anzeige zu 
machen.
Unterlässt der Besteller die Anzeige, so gilt die Ware als geneh-
migt, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften für Handelsge-
schäfte.
7.4
Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nut-
zungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vor-
schriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Kunde stellt den Liefe-

ranten von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 ElektroG 
(Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit im Zusammenhang 
stehenden Ansprüchen Dritter frei.

8. Annahmeverzug
Nimmt der Auftraggeber den Vertragsgegenstand nicht terminge-
mäß ab, so sind wir berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist 
zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig darüber zu verfügen und 
den Auftraggeber mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern.
Unberührt davon bleiben unsere Rechte, unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz
wegen Nichterfüllung zu verlangen. Verlangen wir Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung, können wir 20 % des vereinbarten Preises 
zuzüglich des Entgelts für bereits erbrachte Arbeitsleistungen und 
verbrauchtes Material als Entschädigung ohne Nachweis fordern, 
sofern nicht nachweislich nur ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. Wir behalten uns vor, einen höheren tatsächlichen 
Schaden geltend zu machen.

9. Mängelansprüche
Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leisten wir unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich der Regelungen in 
Ziffer 10. dieser Bedingungen – Gewähr wie folgt:

Sachmängel
 9.1
All diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzu-
bessern oder nachzuliefern, die sich infolge eines vor dem Gefahr-
übergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen 
sollten. Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich 
schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.
9.2
Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserun-
gen und Ersatzlieferungen hat uns der Auftraggeber nach Verstän-
digung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; 
andernfalls sind wir von der Haftung für die hieraus entstehenden 
Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Be-
triebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer 
Schäden, wobei wir in diesen Fällen sofort zu verständigen sind, 
hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel selbst oder durch 
Dritte beseitigen zu lassen.
9.3
Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehen-
den Kosten tragen wir – soweit sich die Beanstandung als berech-
tigt herausstellen sollte – die Kosten des Ersatzstückes einschließ-
lich des Versandes. Wir tragen außerdem unsere Kosten des Aus- 
und Einbaus, sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung 
unserer notwendigen Monteure und Hilfskräfte einschließlich Fahrt-
kosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung für 
uns eintritt.
9.4
Der Auftraggeber hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein 
Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir – unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine uns vom Auftraggeber
gesetzte angemessene Frist zur Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lassen soll-
ten. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Auftragge-
ber lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das 
Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt in allen anderen 
Fällen ausgeschlossen. Weitere Ansprüche bestimmen sich nach 
Ziffer 10. dieser Bedingungen.
9.5
Für folgende Fälle ist jedwede Gewähr unsererseits ausgeschlos-
sen: für Schäden am Liefergegenstand durch ungeeignete oder un-
sachgemäße Verwendung; fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebset-
zung durch den Auftraggeber und Dritte; natürliche Abnutzung; 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung durch den Auftraggeber; 
nicht ordnungsgemäße Wartung; Einsatz von ungeeigneten oder 
uns vor Auslieferung vom Auftraggeber nicht bekanntgegebene 
Betriebsmittel; mangelhafte Bauarbeiten; ungeeigneter Baugrund; 
chemische oder elektrische Einflüsse - soweit sie nicht von uns zu 
verantworten sind.
9.6
Sollte der Auftraggeber oder ein vom ihm eingeschalteter Dritter 
unsachgemäß nachbessern, besteht keine Haftung unsererseits 
für die hieraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für solche Ände-
rungen des Liefergegenstandes, die der Auftraggeber ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung am Liefergegenstand vorge-
nommen haben sollte.
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Rechtsmängel
9.7
Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von 
gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wer-
den wir dem Auftraggeber auf dessen Kosten grundsätzlich das 
Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegen-
stand in einer für  den Auftraggeber zumutbaren Weise derart 
modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. 
Ist dieses zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder 
angemessener Frist nicht möglich, ist der Auftraggeber zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen
steht auch uns ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.
Darüber hinaus werden wir den Auftraggeber von unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden 
Schutzrechtsinhaber freistellen.
9.8
Unsere in Ziffer 9.7 dieser Bedingungen genannten Verpflichtun-
gen sind vorbehaltlich der Regelungen in Ziffer 10.2 für den Fall 
der Schutz- und Urheberrechtsverletzung abschließend.
Unsere in Ziffer 9.7 dieser Bedingungen genannten Verpflichtun-
gen bestehen nur dann, wenn

• der Auftraggeber uns unverzüglich von der geltend gemachten 
Schutz- oder Urheberrechtsverletzung unterrichtet haben sollte; 
und
• der Auftraggeber uns in angemessenem Umfang bei der 
Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. uns 
die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gem. Abschnitt 
9.7 ermöglicht haben sollte; und
• uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher 
Regelungen vorbehalten bleiben; und
• der Rechtsmangel nicht auf eine Anweisung des Auftraggebers 
beruht; und
• die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der 
Auftraggeber den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder 
in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

10. Haftung
10.1
Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge unter-
lassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertrags-
schluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Ver-
letzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere
Anleitung für Bedienung und Wartung des Gegenstandes – vom 
Auftraggeber nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so 
gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftraggebers die
Regelungen der Abschnitte Ziffer 9. und 10.2 dieser Bedingungen 
entsprechend.
10.2
Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind, haften wir – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur

• bei Vorsatz
• bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/Organe oder leitender 
Angestellter
• bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit
• bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren 
Abwesenheit wir garantiert haben sollten
• bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach 
Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an 
privat genutzten Gegenständen gehaftet wird

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragsverpflichtungen 
haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestell-
ter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf 
den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden.
Jedwede weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

11. Verjährung
Alle uns gegenüber etwa bestehenden Ansprüche des Auftragge-
bers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 
Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt ab Gefahrübergang gem. 
Ziffer 7. dieser Bedingungen. Für Schadenersatzansprüche nach 
Abschnitt 10.2 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Sie 
gelten auch für Mängel eines Bauwerkes oder für Liefergegenstän-
de, die entsprechend ihrer üblichen Verhandlungsweise für ein 
Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht haben.

12. Software, Lizenz, Gewährleistung
12.1
Jegliche Vervielfältigung der gelieferten Software, außer zu Sicher-
ungszwecken, ist nicht zulässig. Dies gilt sowohl für in Netzwerke 
installierte Software, welche nur für einen Nutzer lizenziert ist, als 
auch für speziell für  den Kunden entwickelte Software, hierfür 
können Einzel- oder Mehrfachlizenzen von uns erworben werden.
In Ergänzung zu den hier aufgeführten Bedingungen gelten die den
jeweiligen Programmpaketen beiliegenden Lizenzbedingungen der 
Softwarehersteller.
Im Zweifelsfall gelten immer unsere Lizenzbedingungen. Durch 
Öffnen der Diskettenverpackung von mitgelieferter Software 
anderer Hersteller werden deren Lizenzbedingungen anerkannt, 
eine Rückgabe oder Umtausch in ein anderes Produkt ist dann 
nicht mehr möglich.
12.2
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, Computerprogramme so zu entwickeln, 
dass diese unter allen denkbaren Bedingungen fehlerfrei arbeiten. 
Unsere Gewährleistung ist beschränkt auf die Brauchbarkeit der 
Software im Sinne der Programmbeschreibung und der Angaben in
unserem Angebot. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die 
Programmfunktionen den Anforderungen des Kunden genügen, 
oder für ein bestimmtes Vorhaben geeignet sind, es sei denn, wir 
sichern bestimmte Eigenschaften ausdrücklich schriftlich zu. 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich zugesichert, übernehmen wir 
keine Gewähr für die Verträglichkeit gelieferter Software mit irgend-
welchen anderen Programmen oder Hardwarebestandteilen.

13. Weiterlieferung von Ware ins Ausland
Bei Weiterlieferung von Ware ins Ausland durch einen inländischen
Käufer hat der Kunde in eigener Verantwortung zu prüfen, ob die 
zu exportierende Ware Beschränkungen des nationalen Außenwirt-
schaftsrechts, der Dual-UseVO der EU oder des US-
Außenwirtschaftsrechts unterliegt.

14. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Zahlungen des Auftraggebers sowie unserer 
Lieferungen und Leistungen, mit Ausnahme von Leistungen beim 
Auftraggeber, ist der Sitz unserer Firma.
Es gilt das am Sitz unserer Firma geltende Recht. Gerichtsstand 
ist, soweit der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder Träger eines öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögens ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, das für unseren Sitz zuständige Gericht.

15. Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, so wird hierdurch die Unwirksamkeit des übrigen 
Vertrages nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung soll dann 
durch eine dem Sinn und Zweck der unwirksamen möglichst nahe 
kommenden Bestimmung ersetzt werden.

                                                                                            AGB 26.07.2019


